
Anlage-Nr. 1 
Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB 

Nr. 115 – Seniorenwohnanlage Thornstraße - 
Beratung und Entscheidung über Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

im Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

Antragsteller/in 

Anschrift: 

Siehe Sitzungsvorlage SV 0821 

Antrag: Siehe beiliegendes Anschreiben vom 19.06.2014. 

Beschluss: Die Stellungnahme wird zurückgewiesen. 
Begründung: zu 1.: 

Der vorliegende Bebauungsplan Nr. 115 der Innenentwicklung gemäß § 13a 
BauGB -Seniorenwohnanlage Thornstraße - wird im beschleunigten Verfahren 
aufgestellt. 
Nach § 13 a Abs. 1 BauGB kann ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarma-
chung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenent-
wicklung im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden.  
Dies ist hier der Fall, da die Fläche einer ehemaligen landwirtschaftlichen Hof-
stelle zukünftig zu Wohnzwecken wiedergenutzt werden soll. 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit wurde durch die öffentliche Auslegung des Pla-
nentwurfs in der Zeit vom 22.05.2014 bis 24.06.2014 sichergestellt.  

zu 2.: 
Gemäß § 13a BauGB darf ein Bebauungsplan der Innenentwicklung nur aufge-
stellt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 
der Baunutzungsverordnung oder eine Größe der Grundfläche festgesetzt wird, 
die insgesamt weniger als 20.000 m² beträgt. 
Der vorliegende Bebauungsplan benennt innerhalb der Begründung auf Seite 4 
und 10 die Gesamtfläche des Plangebietes mit ca. 6.150 m² und ist somit deutlich 
kleiner als 20.000 m². 
Gemäß § 13a, Absatz 2, Nr. 4, BauGB gelten die Eingriffe, die auf Grund der 
Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a, Abs. 
3, Satz 6, BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 
Die Erstellung eines landschaftspflegerischen Fachbeitrages ist somit nicht erfor-
derlich. 
Die südlich an das Plangebiet angrenzende Grünfläche (Spielplatz) wird durch 
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 115 nicht berührt. 
Eine ursprünglich angedachte Einbeziehung dieser Fläche in den Geltungsbe-
reich des B-Plans wurde verworfen. 

zu 3.: 
Es ist richtig, dass nicht zwingend vorgeschrieben werden kann, wie der Bebau-
ungsplan bezeichnet wird und wer dort eine Immobilie erwirbt. 
Es ist auch richtig, dass jeder, egal welchen Alters oder Familienstandes im Be-
reich des Bebauungsplanes Nr. 115 eine Immobilie erwerben kann. 
Die Planung genügt somit § 1 BauGB wonach die sozialen Bedürfnisse der Be-
völkerung, insbesondere die Bedürfnisse der Familien, der jungen, alten und be-
hinderten Menschen zu berücksichtigen sind. 

zu 4.: 
Die Festsetzungen nach Art und Maß der baulichen Nutzung werden durch den 
B-Plan getroffen. Der Verweis auf den Haustyp „Bungalow“ ist angelehnt an das



Wunschkonzept des Investors. In der Region wurden bereits an mehreren Stand-
orten (auch in Übach-Palenberg) Seniorenwohnanlagen mit diesem Haustyp ver-
marktet. Ein weiterer großer Bedarf solcher Anlagen ist aufgrund des demografi-
schen Wandels erkennbar.  
Im Plangebiet ist nur die Errichtung von eingeschossigen Wohnhäusern in offener 
Bauweise zulässig.  
Hier ist die Firsthöhe eindeutig auf 7,00 m begrenzt, gemessen von der Oberkante 
des fertigen Erdgeschossfußbodens der Wohngebäude, der 0,30 m über der mitt-
leren grundstücksseitigen Straßengrenze (Bezugspunkt) liegen darf. 
Zur eindeutigen Sicherstellung dieser Festsetzung wird für jedes einzelne Bau-
fenster der Bezugspunkt in Meter über Normalhöhennull (NHN) angegeben. 
Lediglich im Einmündungsbereich der neuen Erschließungsstraße in die Thorn-
straße ist eine zweigeschossige Bauweise in Anlehnung an die übrige Bebauung 
in der Thornstraße zulässig. 
Das Plangebiet wird einen westlichen, bereits teilweise bebauten, Teil entlang der 
Thornstraße und einen östlichen durch eine neue Erschließungsstraße erschlos-
senen Teil erhalten. Das Maß der baulichen Nutzung im westlichen Teil wird der 
unmittelbaren Nachbarschaft angepasst mit zwei Vollgeschossen als Höchst-
grenze festgesetzt, im restlichen Baugebietsbereich sind nur eingeschossige 
Bauten zulässig, die somit dem Großteil der umliegenden Bebauung angepasst 
sind. Die Grundflächenzahl (GRZ) wird im westlichen Teil mit höchstens 0,6 und 
im östlichen Teil mit 0,45 festgesetzt. Damit wird die GRZ gegenüber den Vorga-
ben aus § 17 zu den Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen 
Nutzung in der BauNVO leicht erhöht. Gemäß § 17 Abs. 2 BauNVO können die 
Obergrenzen aus städtebaulichen Gründen überschritten werden, wenn die Über-
schreitung durch Umstände ausgeglichen ist oder durch Maßnahmen ausgegli-
chen wird, durch die sichergestellt ist, dass die allgemeinen Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt werden und nachtei-
lige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Begründet wird die Über-
schreitung, damit dass die speziell für Seniorenbungalows vorgesehenen Grund-
stücke zwar einen kleinen Garten haben sollen, diese Fläche soll allerdings an-
gesichts der körperlichen Eingeschränktheit der Senioren sehr begrenzt sein. Die 
südlich anschließende öffentliche Grünfläche, die durch einen direkten Zugang 
an das Neubaugebiet angeschlossen ist, stellt mit seinem parkähnlichen Charak-
ter auch einen Erholungsraum für die Senioren dar und stellt die Durchgrünung 
des Quartiers sicher. Dadurch können die Vorgaben des Absatzes 2 als erfüllt 
angesehen werden. Die Erhöhung der Grundflächenzahl für das Grundstück des 
bestehenden ehemaligen Bauernhofs wird damit begründet, dass durch die Um-
nutzung des Gebäudes zu seniorengrechtem Wohnen einerseits auf die Bedürf-
nisse einer alternden Gesellschaft eingegangen wird und zum anderen ein histo-
rischer Vierkanthof, der prägend für das Quartier ist, erhalten werden und sinnvoll 
ungenutzt werden kann.  
Ein Vergleich des Plangebietes mit dem Gebiet des Bebauungsplanes „Im Kau-
ert“ bei dem ein Wiedererkennungswert der I-geschossigkeit nicht zu sehen sei, 
kann nicht nachvollzogen werden, da die Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung 
der Geschossigkeit eines Gebäudes eindeutig im Bau- und Planungsrecht defi-
niert werden. Außerdem ist im Bereich des B-Plans „Im Kauert“ keine durchgän-
gige I-Geschossigkeit festgesetzt. Für größere Bereiche sind auch II-geschossige 
Gebäude zulässig. 
Dass eine „Firstseitenfensterung“ (vermutlich sind Giebelfenster gemeint) nicht 
möglich sein soll und ein Ausschluss dieser Fenster zwingend vorgeschrieben 
werden muss, kann nicht nachvollzogen werden. 
Gemäß § 48, Abs. 2, BauO NRW müssen Aufenthaltsräume unmittelbar in Freie 
führende Fenster von solcher Zahl und Beschaffenheit haben, dass die Räume 
ausreichend Tageslicht erhalten und belüftet werden können. 



Auch Festsetzungen die eine Nutzung im Obergeschoss unterbinden sollen, wä-
ren nicht nachvollziehbar.  
Bei der Aufstellung der schriftlichen Festsetzungen wurde die Möglichkeit eines 
Staffelgeschosses eben nicht vollkommen außer Acht gelassen, da ein Dachge-
schoss als Staffelgeschoss mit der hier festgesetzten Traufhöhe von maximal 
3,50 m im I-geschossigen Bereich des Plangebietes ohnehin nicht möglich wäre.   
 
zu 5.: 
Es ist richtig, dass der vorhandene Vierkanthof überplant wird mit einer Grundflä-
chenzahl GRZ 0,6 und einer Geschossflächenzahl GFZ 1,2 um hier seniorenge-
rechte Wohnungen zu schaffen. 
Es ist auch richtig, dass durch die Festlegung der Geschossfläche GFZ 1,2 zwei 
Vollgeschosse möglich sind, und dass bauordnungsrechtlich die Möglichkeit be-
steht, ein II-geschossiges Gebäude mit ausgebautem Dachgeschoss (Nicht-Voll-
geschoss) zu schaffen. Damit wird eine an die nähere Umgebung in der Thorn-
straße angepasste Bauweise ermöglicht. Im näheren Umfeld des Plangebietes 
sind mehrere Mehrfamilienhäuser vorhanden. 
Eine eventuell fehlgeschlagene städtebauliche Planung in der Nachbargemeinde 
Baesweiler kann hier nicht bewertet werden. 
 
zu 6.: 
Es ist Planungswille der Stadt Übach-Palenberg, eine II-geschossige Bebauung 
im Bereich des Vierkanthofes in der im B-Plan festgesetzten Tiefe zuzulassen. 
Dadurch wird einerseits das historische Straßenbild gewahrt, da der Investor das 
Hofgebäude erhalten möchte. Außerdem können durch einen Anbau an den his-
torischen Hof weitere seniorengerechte Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus 
zukünftig angeboten werden, die im Stadtgebiet dringend benötigt werden. Der 
Bereich der I-geschossigen Bebauung wird zukünftig prägend für den Innenbe-
reich sein. Durch die Ausweisung eines Baufensters im rückwärtigen Bereich des 
Hofgebäudes wird ein harmonischer städtebaulicher Abschluss zum Innenbe-
reich geschaffen, wobei hier bewusst zum südlich gelegenen Nachbargrundstück 
(dem Grundstück des Antragstellers) ein ungewöhnlich großer Abstand gewählt 
wird.  
 
zu 7.: 
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes werden als ausreichend betrachtet, um 
ein Einfügen des Planungsraumes in den Bestand zu gewährleisten. Die landwirt-
schaftlichen Hallen, die in einer wesentlich größeren Tiefe vorhanden waren und 
die Nachbarschaft negativ beeinflussten, wurden bereits oder werden noch im 
Zuge der Neubebauung abgebrochen. 
Die Planung der Gebäude innerhalb des Plangebietes muss ein bauordnungs-
rechtliches Genehmigungsverfahren nach der Landesbauordnung Nordrhein-
Westfalen durchlaufen und ist nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens. 
 
Zu 8.: 
Gemäß § 1a, Abs. 2, BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend 
umgegangen werden.  
Diese Forderung soll mit dem vorliegenden Bebauungsplan Nr. 115 umgesetzt 
werden. 
Grundsätzlich ist eine Nachverdichtung im Sinne der Begrenzung des weiteren 
Siedlungsflächenwachstums in bislang unbebaute Bereiche. Bund und Land ha-
ben hierzu entsprechende Ziele zur Reduzierung des Flächenverbrauchs gesetzt. 
Die Planungen sind somit im Sinne des § 1 a BauGB, der einen sparsamen Um-
gang mit Grund und Boden postuliert sowie der Grundsätze und Ziele des Ent-



wurfs zum Landesentwicklungsplan zum Vorrang der Innenentwicklung, Wie-
dernutzung von Brachflächen und flächensparender Siedlungsentwicklung. An 
dieser Stelle sei auch auf die Untersuchungen zum demografischen Wandel in 
Übach-Palenberg hingewiesen. 
Es handelt sich um eine sinnvolle Nachnutzung des Geländes eines mit entspre-
chenden Emissionen verbundenen landwirtschaftlichen Betriebes.  
Der derzeitige Versiegelungsgrad des landwirtschaftlich genutzten Grundstücks 
ist vermutlich höher als die Festsetzungen des neuen Bebauungsplanes zulas-
sen. 
 
zu 9.: 
Es ist richtig, dass gemäß § 13 a, Abs. 2, Nr. 1 BauGB im beschleunigten Verfah-
ren die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13, Abs. 2 und 3 ent-
sprechend gelten. 
Es ist nicht richtig, dass diese Regelung bisher ausschließlich für Bebauungs-
pläne galt, die sich unproblematisch in die Umgebung einfügten und dass das in 
diesem Fall nicht so ist. 
Die Voraussetzungen zur Anwendung des beschleunigten Verfahrens sind in § 
13a BauGB geregelt und wurden in diesem Verfahren berücksichtigt. 
Die Anwendungsvoraussetzungen für das beschleunigte Verfahren gem. § 13 a 
BauGB liegen vor, weil die anrechenbare Grundfläche weniger als 20.000 m² be-
trägt. 
Im beschleunigten Verfahren wird auf eine Umweltprüfung und einen Umweltbe-
richt verzichtet. Eine Ausgleichsverpflichtung besteht gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 4 
nicht.  
Durch naturschutzrechtliche Bestimmungen geschützte Bereiche oder Strukturen 
kommen im Plangebiet nicht vor. Das Biotopkataster des Landesamtes für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz NRW enthält ebenfalls keine Einträge für diesen 
Bereich. 
 
zu persönliche Stellungnahme: 
Die Fläche im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im Flächennutzungs-
plan der Stadt Übach-Palenberg bereits als Wohnbaufläche ausgewiesen.  
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung sowie die Erstellung eines landschaftspflege-
rischen Fachbeitrages ist gemäß § 13a BauGB nicht erforderlich. 
Der Bedarf nach seniorengerechtem Wohnraum in Übach-Palenberg wird zukünf-
tig eher noch zunehmen. 
Das Pestel-Institut in Hannover hat in einer Untersuchung im Januar 2011 her-
ausgearbeitet, dass die von der Bundesregierung bzw. vom Parlament formulier-
ten Ziele Klimaschutz, familiengerechtes Wohnen, Wohnen für Senioren und 
selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen nur 
mit deutlich erhöhter Neubautätigkeit erreichbar sind. 
Sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforder-
lich ist, haben die Gemeinden die Bauleitpläne gemäß BauGB aufzustellen. 
Es ist Planungswille der Stadt Übach-Palenberg, eine sinnvolle Nachnutzung für 
den ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb zu finden, damit keine Brachfläche 
an dieser Stelle entsteht.  
Der vorliegende Bebauungsplan Nr. 115 entspricht dem Planungswillen der Stadt 
Übach-Palenberg. 
Der Gesetzgeber hat bewusst den § 13 a im Baugesetzbuch eingeführt, um ge-
zielt durch ein beschleunigtes Verfahren die Aufstellung von Bebauungsplänen 
der Innenentwicklung zu fördern.   
In einem „qualifiziertem Bebauungsplan“, in dem die Zulässigkeit von Vorhaben 
abschließend geregelt ist, müssen zumindest Art und Maß der baulichen Nut-
zung, die überbaubaren Grundstücksflächen und die örtlichen Verkehrsflächen 



festgesetzt sein. Diese Voraussetzungen sind in dem vorliegenden Bebauungs-
plan Nr. 115 gegeben. 
Der Weg, ein Normenkontrollverfahren anzuregen, steht dem Antragsteller 
selbstverständlich offen. 
Die BezReg Köln hat mit Schreiben vom 27.06.2014 bestätigt, dass die Stadt 
Übach-Palenberg ein Verfahren  gem. § 13 a BauGB ohne Zustimmung der Bez-
Reg durchführen kann, da der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt wird. 

Abstimmung dafür dagegen Enthaltung 

Ausschuss für Bauen, 
Stadtentwicklung und 

Ordnung 
einstimmig 

Haupt- und 
Finanzausschuss einstimmig 

R A T einstimmig 













Anlage-Nr. 1 
Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB 

Nr. 115 – Seniorenwohnanlage Thornstraße - 
Beratung und Entscheidung über Stellungnahmen der Behörden 

im Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

Antragsteller/in 

Anschrift: 

Kreis Heinsberg 
Amt für Bauen und Wohnen – Untere Immissionsschutzbehörde - 
52523 Heinsberg 

Antrag: Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht bestehen gegen das o.g. Vorhaben keine 
Bedenken, wenn die nachfolgende Auflage in die textliche Festsetzung des Be-
bauungsplanes übernommen wird: 
1. Geräuschimmissionen
Die Errichtung und der Betrieb von Klima-, Kühl- und Lüftungsanlagen, die Luft-
und Wärmepumpen sowie Blockheizkraftwerken hat unter Beachtung des „Leit-
faden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten“
der Bund/Länder – Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz – LAI (www.lai-im-
missionsschutz.de) zu erfolgen.

Beschluss: Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Begründung: Die Anregung wird unter den Hinweisen in den Bebauungsplan aufgenommen. 

Abstimmung dafür dagegen Enthaltung 

Ausschuss für Bauen, 
Stadtentwicklung und 

Ordnung 
einstimmig 

Haupt- und 
Finanzausschuss einstimmig 

R A T einstimmig 

http://www.lai-immissionsschutz.de/
http://www.lai-immissionsschutz.de/


Anlage-Nr. 1 
Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB 

Nr. 115 – Seniorenwohnanlage Thornstraße - 
Beratung und Entscheidung über Stellungnahmen der Behörden 

im Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

Antragsteller/in 

Anschrift: 

Wasserverband Eifel-Rur 
Postfach 10 25 64 
52325 Düren 

Antrag: Die Beseitigung der häuslichen Schmutzwässer soll über einen neu zu verlegen-
den Mischwasserkanal erfolgen, der an den vorhandenen Mischwasserkanal an-
geschlossen wird. Die Regenwasserentwässerung der privaten Dach- und Ober-
flächenwässer einerseits, und die der Oberflächenwässer der Erschließungs-
straße anderseits, sollen ebenfalls in den Mischwasserkanal erfolgen. Dieser 
Mischwasserkanal führt zu dem vom Wasserverband Eifel – Rur betriebenen 
Regenüberlaufbecken „Rimburger Straße“. Das Einzugsgebiet dieses Regen-
überlaufbeckens umfasst weite Teile des Stadtgebiets von Übach. In diesem Tei-
leinzugsgebiet sind zahlreiche Erschließungen geplant, so dass im Prognosenetz 
die Einzugsfläche und die angeschlossene versiegelte Fläche wachsen. Ausge-
hend von den LWAFLUT-Berechnungen (Oktober 2011) wird der Bebauungsplan 
Nr. 115 von uns als unkritisch eingestuft.  
Es ist allerdings zu prüfen, ob die Änderungen im Einzugsgebiet zu einer Erhö-
hung der Hochwasserbelastung führen. Maßgeblich ist der Hochwasserschutz 
am Übach, hier insbesondere die Belastung des Hochwasserrückhaltebeckens 
„In der Schroiff“ für den Lastfall HQ50. 

Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.. 
Begründung: Eine entsprechende Prüfung wurde vom Ingenieurbüro Achten und Jansen 

GmbH, Aachen, durchgeführt. Das Ing.-Büro kommt zu folgendem Ergebnis: 
Nach Überprüfung der Eingangsdaten gemäß Anhang möchten wir folgende 
Empfehlung abgeben: 
Durch die geplante Bebauung ergibt sich nach Auswertung des GEP eine sehr 
geringe Erhöhung des befestigten Flächenanteils im Einzugsgebiet des Übachs 
von Ared = 52,3 um 0,2 ha auf (neu) Ared = 52,5 ha ! Bei einem Abschlag für das 
stärkste Regenereignis von 5878 l/s und der gerundeten Schreibweise = 5,9 
cbm/s würde sich numerisch keine Änderung ergeben; diese Arrondierung liegt 
im Bereich der Rechengenauigkeit und dürfte sich mehr als ausgleichen durch 
die im Einzugsgebiet immer wieder zu beobachtenden Abkopplungen vom Kanal-
netz aufgrund geplanter Versickerungen.  
Aus unserer Sicht Besteht daher kein Handlungsbedarf. 

Abstimmung dafür dagegen Enthaltung 

Ausschuss für Bauen, 
Stadtentwicklung und 

Ordnung 
einstimmig 

Haupt- und 
Finanzausschuss einstimmig 

R A T einstimmig 



Anlage-Nr. 1 
Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB 

Nr. 115 – Seniorenwohnanlage Thornstraße - 
Beratung und Entscheidung über Stellungnahmen der Behörden 

im Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

Antragsteller/in 

Anschrift: 

Bezirksregierung Arnsberg 
Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW 
Postfach 
44025 Dortmund 

Antrag: Das von Ihnen kenntlich gemachte Plangebiet liegt über dem auf Steinkohle ver-
liehenen Bergwerksfeld „Carolus Magnus“ sowie über dem auf Braunkohle ver-
liehenen Bergwerksfeld „Uebach Trennstück“ und über dem auf Kohlewasser-
stoffe erteilten Erlaubnisfeld „Rheinland“ (zu gewerblichen Zwecken). Eigentüme-
rin des Bergwerksfeldes „Carolus Magnus“ bzw. „Uebach Trennstück“ ist die 
Carolus Magnus GmbH, Nikolaus Becker Str. 27 in 52511 Geilenkirchen. Inhabe-
rin der Erlaubnis „Rheinland“ ist die Wintershall Holding GmbH, Friedrich-Ebert-
Straße 160 in 34119 Kassel. 
Eine Erlaubnis gewährt das befristete Recht zur Aufsuchung des Bodenschatzes 
„Kohlenwasserstoffe“ innerhalb der festgelegten Feldesgrenzen. Unter dem „Auf-
suchen“ versteht man Tätigkeiten zur Feststellung (Untersuchung) des Vorhan-
denseins und der Ausdehnung eines Bodenschatzes. Eine Erlaubnis zu gewerb-
lichen Zwecken dient lediglich dem Konkurrenzschutz und klärt in Form einer Li-
zenz nur grundsätzlich, welcher Unternehmer in diesem Gebiet Anträge auf 
Durchführung konkreter Aufsuchungsmaßnahmen stellen darf. Eine erteilte Er-
laubnis gestattet noch keinerlei konkrete Maßnahmen, wie z. B. Untersuchungs-
bohrungen, sodass Umweltauswirkungen in diesem Stadium allein aufgrund einer 
Erlaubnis nicht hervorgerufen werden können. Konkrete Aufsuchungsmaßnah-
men wären erst nach weiteren Genehmigungsverfahren, den Betriebsplanzulas-
sungsverfahren, erlaubt, die ganz konkret das „Ob“ und „Wie“ regeln. Vor einer 
Genehmigungsentscheidung erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorschriften eine 
Beteiligung von ggf. betroffenen Privaten, Kommunen und Behörden. Des Weite-
ren werden ausführlich und gründlich alle öffentlichen Belange – insbesondere 
auch die des Gewässerschutzes – geprüft, gegebenenfalls in einem separaten 
wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren.    
Der Bereich des Planungsgebietes ist von durch Sümpfungsmaßnahmen des 
Braunkohlenbergbaus bedingten Grundwasserabsenkungen nach den hier vor-
liegenden Unterlagen (Grundwasserdifferenzierungspläne im Stand: Oktober 
2012 aus dem Revierbericht, Bericht 1, Auswirkungen der Grundwasserabsen-
kung, des Sammelbescheides – 61.42.63 – 2000 – 1) betroffen. 
Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fortschreitenden Be-
trieb der Braunkohlentagebaue, noch über einen längeren Zeitraum wirksam blei-
ben. Eine Zunahme der Beeinflussung der Grundwasserstände im Planungsge-
biet in den nächsten Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht auszuschlie-
ßen. Ferner ist nach Beendigung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ein 
Grundwasserwiederanstieg zu erwarten.  
Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung als auch bei einem späteren Grund-
wasseranstieg sind hierdurch bedingte Bodenbewegungen möglich. Die Ände-
rungen der Grundwasserflurabstände sowie die Möglichkeit von Bodenbewegun-
gen sollten bei Planungen und Vorhaben Berücksichtigung finden. Ich empfehle 
Ihnen hier eine Anfrage an die RWE Power AG bzw. den Erftverband zu stellen. 

Beschluss: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.. 



 
 

Begründung: Ein entsprechender Hinweis zu möglichen Bodenbewegungen aufgrund des 
Grundwasseranstiegs nach Beendigung von Sümpfungsmaßnahmen wird in den 
Bebauungsplan aufgenommen.  
RWE Power AG und Erftverband wurden am Bauleitplanverfahren beteiligt. 
 

Abstimmung dafür dagegen Enthaltung 
 

Ausschuss für Bauen, 
Stadtentwicklung und 

Ordnung 
einstimmig   

Haupt- und 
Finanzausschuss einstimmig   

R A T einstimmig   
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